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Arbeitsmarktbeobachtung 
Ostschweiz, Aargau und ZugAMOSA 

Einleitung 
Im Rahmen der Zukunftskonferenz ANSCHLUSS SCHAFFEN, die im März 2007 in Zug statt-
fand, entwarfen rund 90 Teilnehmende Massnahmen zur Verhinderung von Langzeitarbeits-
losigkeit. Diese Massnahmen wurden in den Kantonen weiter konkretisiert und auf die jewei-
ligen Bedürfnisse angepasst. Die vorliegende Sammlung der Konzepte der kantonalen Um-
setzungskoordinatorinnen und Umsetzungskoordinatoren zeigt auf, welche Massnahmen 
geplant sind resp. seit März 2007 bereits umgesetzt worden sind. 
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Arbeitsmarktbeobachtung 
Ostschweiz, Aargau und Zug AMOSA

Übersichtsdarstellung Umsetzung Massnahmen1 
Schwarz: In Planung / Blau: Bereits umgesetzt (Stand August 2007) 

 Prävention während der Kün-
digungsphase 

Auf Potential abge-
stimmte Beratung 

Dossierwechsel IIZ Zusammenarbeit  
private-öffentliche 
Stellenvermittlung 

Arbeitsmarktliche  
Massnahmen  

Weitere Massnahmen 

AG 
 
 

Kampagne für frühe Anmeldung / 
Beratung und Vermittlung wäh-
rend Kündigungsphase wird 
intensiviert 

Pilot LZA-Einschätzungs-
instrument / Beratung 
und Vermittlung wird 
bedarfsgerechter gestal-
tet 

Einführung obligato-
rischer Dossierwech-
sel 

Schnellere IIZ-
Aktivierung 

Institutionalisierung 
regionaler Treffen / Akti-
vere Bewirtschaftung 
Dossiers 

EAZ und AZ bei Gefährdung 
LZA aktiver nutzen / AMM 
schneller verfügen / AMM 
mehr auf 1. Arbeitsmarkt 
ausrichten 

Intensivere Beratung in den ersten 4 Mona-
ten 

AI/ 
AR 
 
 

   „Profil“ intensi-
ver nutzen /  
Spezialisierte 
IIZ-PB 

Evaluation Zusammenar-
beit / Regelmässige 
gemeinsame Anlässe /  
Vereinbarungen 

AMM früher einsetzen Regelmässige Überprüfung von Zwischen-
verdienststellen / Intensive Bekämpfung 
Jugendarbeitslosigkeit 

GL 
 
 

 Eigene Prozesse für LZA- 
Gefährdete / Sensibilisie-
rung PB auf LZA-
Gefährdete 

Einführung obligato-
rischer Dossierwech-
sel nach 6 Monaten 

Runder Tisch Gemeinsame Veranstal-
tungen mit Stes, PB, 
Arbeitgebern und privaten 
Arbeitsvermittlern 

Einsatz AMM verstärken / 
Flexibilität durch Wechsel-
einsätze in versch. AMM 
fördern / EAZ und AZ akti-
ver nutzen 

Steigerung Kadenz Beratungsgespräche / 
Kommunikation Infotag und Sanktionspraxis 
überarbeiten / Sanktionspraxis überprüfen / 
Netzwerk für LZA-Gefährdete 

GR 
 

Merkblatt “Frühzeitige Anmel-
dung” 

Potentielle LZA werden 
stärker begleitet (mehr 
Beratung, schneller PvB, 
schnelle Zweitmeinung, 
mehr Zuweisungen) 

  Erfa-Gruppe / Gegenseiti-
ges Schnuppern / RAV-
Newsletter / automati-
sches Meldeverfahren per 
Email 

Evaluierung AMM via Ar-
beitgeberkontakte 

Schulung der PB in Beratung von LZA (Sept. 
2007) 

LU 
 

  Obligatorischer Dos-
sierwechsel nach 8-9 
Monaten 

Pilotprojekt IIZ Zusammenarbeit aktivie-
ren und verbindlicher 
machen 

Neue persönlichkeitsorien-
tierte Kurse / Ausbildung PB 
zu EAZ und Praktika / Pro-
gramme für Jugendliche 

Neue Strategie und Schulung Arbeitgeber-
kontakte / Neues Versichertenjournal / 
Zugang zu link.jobs.ch 

SG 
 
 

Beratung und Vermittlung wäh-
rend Kündigungsphase / 
Durch Früherfassung und -
erkennung den Arbeitsplatz erhal-
ten 

Projekt „Analyse 50+“ 
(Spezielle Beratungsge-
spräche und Vermittlung 
für 50+) 

Individ. Dossierwech-
sel aufgrund der 
Zweitmeinung nach 8 
Monaten 

Spezialisierte 
IIZ-PB / IIZ-
MAMAC / 
Intensive IIZ 
für Jugendl. 

Regelmässiger Austausch 
und aktive Zusammenar-
beit / Projekt „Vermittlung 
50+“ 

Aktiver Einsatz gezielter 
AMM bereits in den ersten 4 
Monaten / Tandem für 20-
25 J. /  Tandem 50+ 

Triagierung/Situationsanalyse / Motivation 
durch intensive Beratung / AG-Netzwerk 
erweitern 

SH  Zentrale Chancenkon-
trolle 

   AMM für 50+ / AMM-
Checkpoint 

Überprüfung Beratungs- und AMM-Qualität 

TG 
 

 Spezielle Beratungsge-
spräche und Vermittlung 
für 50+ 

 IIZ und IIZ 2 
(für Jugendli-
che) intensi-
viert 

IIZ 3 (mit privaten Ar-
beitsvermittlern und 
Vertretern des 2. Ar-
beitsmarkts) stärken 

Geeignete AMM für 50+  

ZG 
 
 

Mehr Präventivgespräche / 
Aufruf zu früher Anmeldung in 
Amtsblatt / Dossiertransfer zu 
RAV beschleunigt 

   Umfrage, dann Massnah-
men zu besserer Zusam-
menarbeit 

 Höhere Kadenz Gespräche / Erstgespräch 
innerhalb 15 Tage / Erfolgskontrolle bei 
Arbeitgeber / Arbeitsbemühungen stärker 
qualitativ 

ZH 
 

Bestandteil Überarbeitung Wie-
dereingliederungsstrategie (WES)  

Bestandteil Überarbei-
tung WES 

Bestandteil Überar-
beitung WES 

 Projekt „Seitenwechsel“ Ausschreibung AMM berück-
sichtigt AMOSA-
Merkmalekatalog 

Bestandteil Überarbeitung WES 

                                            
1 In Nidwalden und Obwalden konzentrieren sich die Bemühungen auf den Ausbau bzw. die Optimierung bestehender Angebote.  
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Arbeitsmarktbeobachtung 
Ostschweiz, Aargau und ZugAMOSA  

Kanton Aargau 
Umsetzungskoordinator: Raphael Weisz (raphael.weisz@ag.ch, Tel. 062 835 19 52) 
 
1. Umgesetzte Massnahmen zur Verhinderung von Langzeitarbeitslosigkeit 
Speziell für über 50 Jährige wird bereits seit einigen Jahren ein Standortbestimmungskurs 
angeboten, welcher sich mit der Problematik älterer Stellensuchenden auf dem Arbeitsmarkt 
befasst. 
 
Bei Massenentlassungen und geplanten Betriebsschliessungen bietet das mobile RAV vor Ort 
seine Dienstleistungen an. Ziel ist es, in Zusammenarbeit mit der betreffenden Firma und 
deren Mitarbeitenden bereits vor Eintritt der Arbeitslosigkeit für die Mitarbeitenden eine neue 
Anstellung zu finden. Eine Spezialität des mobilen RAV ist es, dass bereits bei einem „Ge-
rücht“ eines Stellenabbaus der Kontakt zu der Firma aufgenommen wird. 
 
2. Kriterien zur Verhinderung von Langzeitarbeitslosigkeit 
Die AMOSA-Studie definiert in ihrem Schlussbericht geeignete Massnahmen zur Verhinderung 
der Langzeitarbeitslosigkeit, welche wir – umgesetzt für den Kanton Aargau - wie folgt defi-
nieren: 
 
Prävention Intensive Beratung und Vermittlungsarbeit soll bereits bei drohender Ar-

beitslosigkeit und vor allem bereits während der Kündigungszeit einsetzen 
können. 

 
Geschwindigkeit Vor allem in den ersten 4 Monaten der Arbeitslosigkeit, muss die Zusam-

menarbeit zwischen den Betroffenen und dem zuständigen RAV intensiv 
sein. Kürzere Abstände zwischen den Beratungsgesprächen, ein sofortiger 
Einsatz geeigneter AMM mit Nachbetreuung im Bereich Standortbestim-
mung und eine konsequente auf Qualität fokussierte Überprüfung der Ar-
beitsbemühungen, sollen zu einer rascheren und nachhaltigen Wiederein-
gliederung in den ersten Arbeitsmarkt beitragen. 

 
Alter / Ausbildung Die Beratung und die Vermittlungsbemühungen der RAV, muss vermehrt 
Branche bedarfsgerecht erfolgen können. Stellensuchende, bei denen ein grösse-

res Risiko einer längeren Abhängigkeit von der Arbeitslosenversicherung 
besteht, müssen intensiver betreut werden können.  

 
Einsatz LZA- Der im Rahmen der AMOSA-Studie entwickelte LZA-Rechner soll bei 
Rechner allen im Pilot eingebundenen Stellensuchenden zum Einsatz kommen. Der 

LZA-Rechner wertet zum einen Teil automatisch die so genannten harten 
Faktoren (Alter, Beruf, Geschlecht, Nationalität, Branche, etc) aus und 
verbindet diese mit vom PB elektronisch zu erfassenden weichen Fakto-
ren (Bewerbungsverhalten, äussere Erschienung, Motivation, Gesundheit, 
etc). Das daraus resultierende Ergebnis soll Auskunft über den Grad der 
Gefährdung einer LZA geben können. Das Instrument soll bereits inner-
halb der ersten vier Wochen nach Anmeldung zum Einsatz kommen. 

 
Dossierwechsel Nach Ablauf einer gewissen Zeit der Arbeitslosigkeit, soll das Dossier der 

stellensuchenden Person obligatorisch einem anderen Personalberater 
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Arbeitsmarktbeobachtung 
Ostschweiz, Aargau und ZugAMOSA 

oder einer anderen Personalberaterin zur weiteren Bearbeitung über-
geben werden.  

 
Zusammenarbeit Eine aktivere Bewirtschaftung der Versichertendossiers in engem Kontakt 
pAV – RAV mit privaten Stellenvermittlern soll die Chancen für eine Wiedereingliede-

rung erhöhen. 
 
Einsatz Bei erhöhter Gefahr der LZA können spezifische AMM die Chancen für  
spezifischer AMM eine rasche und dauerhafte Wiedereingliederung erhöhen. So soll z.B. 
 das Instrument des EAZ – unter Einhaltung der gültigen Bestimmungen – 

grosszügig eingesetzt werden. Gleich verhält es sich bei Ausbildungs-
praktikas und ggf. bei Ausbildungszuschüssen (AZ). Kurse auf dem freien 
Markt sollen bei erhöhten Chancen zur Wiedereingliederung grosszügig 
zum Einsatz kommen. 

 
IIZ MAMAC Bereits in den ersten vier Monaten nach Anmeldung zur Arbeits-

vermittlung, sollen Personen mit Mehrfachproblematiken (Arbeit, Gesund-
heit, Soziales) via Case-Manager/innen in den RAV dem Projekt IIZ MA-
MAC überwiesen werden.  

 
3. Pilotprojekt im RAV Baden 
Das RAV in Baden weist für den Zeitraum von Januar 2005 bis Juni 2007 eine Quote der LZA 
von 16.98% aus (Kanton 16.71%). Im Zeitraum von Januar bis Juni 2007 wird die Quote mit 
17.29% (Kanton 16.65%) ausgewiesen. Aufgrund der tendenziell leicht steigenden Anzahl 
der LZA im RAV Baden sowie der Grösse (Auswertungsmöglichkeiten) des RAV mit 2'638 
Stellensuchenden und davon ca. 450 von LZA Betroffenen (Stand Juni 2007), bietet sich das 
RAV Baden für ein Pilotprojekt zur Verhinderung der LZA an. Eine Arbeitsgruppe ist ab Juli 
2007 daran, die Umsetzung eines längeren Pilotprojektes ab November 2007 zu planen. In 
diesem Pilotprojekt sollen möglichst viele der vorgeschlagenen Massnahmen aus der AMOSA-
Studie einfliessen. Die im Pilotprojekt eingebundenen Stellensuchenden (Probanden und 
Kontrollgruppe) werden in möglichst detaillierten statistischen Auswertungen laufend vergli-
chen. 
 
4. Themenspeicher für weitere Massnahmen 
Unabhängig vom geplanten Pilotprojekt wird die AMI-Leitung weitere Themen verfolgen, 
welche zu einer Verminderung der Anzahl Langzeitarbeitsloser führen soll:  
 
Zeitpunkt der Anmeldung auf dem RAV 
Viele von Arbeitslosigkeit bedrohte Personen melden sich erst unmittelbar vor Eintritt der 
Arbeitslosigkeit auf dem zuständigen RAV an. Wertvolle Zeit für Beratung, Vermittlung und 
Weiterbildung bereits vor oder während der Kündigungsfrist wird nicht genutzt. Durch geziel-
ten Einsatz von Medien (z.B. publicAWA), Information der Gemeinden zu diesem Thema und 
weiteren Massnahmen, soll der Anreiz einer möglichst frühen Anmeldung auf dem RAV ge-
geben werden.  
 
Vermehrte Kontakte mit Branchen- und Berufsverbänden und Firmen 
Die Kontakte vom AVIG-Vollzug mit Branchen-, Berufsverbänden und Firmen soll intensiviert 
werden. Dies vor allem auch für den bestmöglichsten Einsatz von bildenden AMM. Wir möch-
ten in Erfahrung bringen, welche Berufe und Tätigkeitsfelder kurz- mittel- und längerfristig 
vermehrt vom Arbeitsmarkt benötigt werden. 
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Arbeitsmarktbeobachtung 
Ostschweiz, Aargau und ZugAMOSA 

 
Zusammenarbeit pAV und RAV 
Institutionalisierte regional geplante Zusammenkünfte zwischen den wichtigen pAV und den 
RAV auf Stufe RAV-Leitung und Geschäftsführung pAV, sowie auf Stufe Mitarbeitende beider 
Institutionen. Wichtig ist es, dass man die „Gesichter“ der Ansprechpartner kennt.  
 
Vermehrter Einsatz von AMM auf dem freien Markt 
Der vermehrte Einsatz von AMM jeder Art auf dem freien Markt, zugeschnitten auf spezielle 
Bedürfnisse stellensuchender Personen, soll überprüft werden. 
 
 

Kantone Appenzell A.Rh. und Appenzell I.Rh. 
Umsetzungskoordinator: Peter Näf (peter.naef@rav.ar.ch, Tel. 071 353 63 53) 
 
1. Ausgangslage 
Die AMOSA-Studie brachte unter anderem die Erkenntnis, dass das Risiko einer Langzeitar-
beitslosigkeit in erster Linie von den folgenden vier Faktoren beeinflusst wird: Alter, Nationa-
lität, Qualifikation und Gesundheitszustand. Die Faktoren Alter, Nationalität und Gesund-
heitszustand sind vom RAV nicht, der Faktor Qualifikation wiederum nur bedingt beeinfluss-
bar. Da die statistischen Auswertungen im Kanton Appenzell A.Rh. ein vergleichsweise hohes 
Risiko für eine Langzeitarbeitslosigkeit zeigen, drängen sich trotzdem Massnahmen auf. An-
satz dazu bietet die durch die AMOSA-Studie ebenfalls bestätigte Tatsache, dass Langzeitar-
beitslose bei der Stellensuche zusätzliche Hürden zu nehmen haben; da Arbeitgeber in der 
Anstellung langzeitarbeitsloser Personen oftmals ein erhöhtes Risiko sehen und somit bei 
vorhanden Alternativen auf eine solche verzichten. Die Kantone AR und AI stellen deshalb 
Massnahmen in den Vordergrund, die darauf hinwirken, dass arbeitslose Personen gar nicht 
erst langzeitarbeitslos werden. Es handelt sich dabei weniger um neue, grosse "Würfe" (auf-
grund der bescheidenen Grösse unserer Organisation sind uns solche oftmals nicht möglich),  
als viel mehr um eine vermehrte und konsequente Anwendung bereits bestehender Verfah-
ren und Instrumente. 
 
2. Massnahmen 
Anlässlich der Zukunftskonferenz ANSCHLUSS SCHAFFEN vom März 2007 haben die Kantone 
Appenzell AR und AI die folgenden Schwerpunkte für die Ansiedlung der Massnahmen defi-
niert: 
 
- Interinstitutionelle Zusammenarbeit (IIZ) 
- Zusammenarbeit mit privaten Vermittlern (PV) 
- Einsatz der AMM 
 
Im Sinne einer langfristigen Prävention wurde mittlerweile auch noch der Bereich Jugendar-
beitslosigkeit (Übergang I und II) in diese Liste aufgenommen. 
 
Folgende konkrete Massnahmen sind geplant bzw. in Umsetzung:  
 
Titel der Massnahme: Freunde 
Beschreibung: 
Da die offiziellen SECO-Auswertungen (alle basierend auf AVAM-Daten) kein klares Bild über 
die bereits bestehende Zusammenarbeit vermitteln können (Ausmass und Qualität), muss 
mit eigenen Erhebungen die aktuelle Situation evaluiert werden. Anschliessend soll ein Ge-
fäss geschaffen werden (regelmässige gemeinsamen Anlässe in lockerer Atmosphäre), das 
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Arbeitsmarktbeobachtung 
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es den RAV-PB's und den PB's der bisher miteinbezogenen PV ermöglicht, die oftmals reinen 
Geschäftsbeziehungen persönlicher werden zu lassen. Ausserdem soll überprüft werden, ob
die bisher ohne jegliche Vereinbarung auskommende Zusammenarbeit weiterhin so gepflegt 
werden kann oder schriftliche Vereinbarungen einzuführen sind. In jedem Fall soll die Zu-
sammenarbeit auch weiterhin ohne jegliche Entschädigungszahlungen ablaufen.  
 
Stand Umsetzung / Weiterer Fahrplan: 
Erhebung über die bestehende Zusammenarbeit ist abgeschlossen. Sie zeigt, dass sich diese 
auf ein paar wenige PV beschränkt, dafür aber intensiv und qualitativ gut ist. Ein erster ge-
meinsamer Anlass aller PB's ist für Oktober/November 2007 vorgesehen.  
 
Titel der Massnahme: Profil 
Beschreibung: 
Um Stellensuchenden mit starken, aber klar definierten gesundheitlichen Einschränkungen 
besser gerecht werden zu können, wird eine Zusammenarbeit mit PROFIL – Arbeit und Han-
dicap angestrebt (hat sich unter der Trägerschaft der Pro Infirmis auf die Vermittlung dieser 
Klientel spezialisiert). Sie soll es den PB's ermöglichen, die Vermittlungsaktivitäten in diesen 
Fällen mit einem einfachen und klar festgelegten Verfahren an eine spezialisierte Vermittlung 
zu delegieren. Dadurch kann sichergestellt werden, dass sich die RAV-PB's den Arbeitgebern 
weiterhin in erster Linie als Problemlöser anbieten können. 
 
Stand Umsetzung / Weiterer Fahrplan: 
Die Vereinbarung mit Profil ist bereits in Kraft. Die Dienstleistungen werden nach Aufwand 
entschädigt. Die PB's können das Instrument mit Einwilligung ihres Vorgesetzten unkompli-
ziert nutzen, müssen aber noch vermehrt dafür sensibilisiert werden, in welchen Fällen das 
Instrument tatsächlich Sinn macht. Ein erste Erfolgsauswertung ist für Anfang 2008 vorgese-
hen.  
 
Titel der Massnahme: AMM schützt vor LZA 
Beschreibung: 
Bisher haben die Kantone AR und AI ihre AMM und insbesondere die Beschäftigungspro-
gramme, Bewerbungs- und Persönlichkeitskurse mehrheitlich erst in den zweiten sechs Mo-
naten der Arbeitslosigkeit verfügt. Dieser Zeitpunkt soll innerhalb des nächsten Jahres in die 
ersten sechs Monate vorverlegt werden. Voraussetzung dafür ist, dass sich die einzelnen PB's 
generell mehr damit auseinandersetzen, wie lange ihre Klienten schon arbeitslos sind.  
 
Stand Umsetzung / Weiterer Fahrplan: 
Um das Bewusstsein für die Dauer der Stellensuche zu schärfen, wurden verschiedene admi-
nistrative Abläufe so angepasst, dass die PB's im Verlaufe ihrer Arbeit immer wieder über die 
aktuelle Bezugsdauer ihrer STES "stolpern". Ausserdem wurden die PB's dafür sensibilisiert, 
dass ein früherer AMM-Einsatz Sinn macht und viel zur Verhinderung einer LZA beitragen 
kann. Kontrollmechanismen zur Überprüfung der Entwicklung sind installiert. 
 
Titel der Massnahme: Ziel Festanstellung 
Beschreibung: 
Der ZV ist ein durchaus positives Instrument, das unbeachtet aber schnell negative Auswir-
kungen haben kann. ZV's von mehr als sechs Monate Dauer werden deshalb systematisch 
überprüft (Vermittlungsfähigkeit noch gegeben? Schadenminderungspflicht eingehalten? 
Allenfalls Festanstellung möglich?). Die Überprüfung geschieht unter Miteinbezug des ZV-
Arbeitgebers. 
 
Stand Umsetzung / Weiterer Fahrplan: 
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Arbeitsmarktbeobachtung 
Ostschweiz, Aargau und ZugAMOSA 

Die PB's sind verpflichtet, länger andauernde ZV's zu beobachten und spätestens nach sechs 
Monaten ein erstes Mal zu überprüfen. Die Überprüfung muss im Dossier dokumentiert wer-
den.  
 
Titel der Massnahme: IIZ-Beratung 
Beschreibung: 
Eine Konzentration aller IIZ-Dossiers auf eine dementsprechend ausgebildete und speziali-
sierte Beratungsperson soll die "normalen" PB's entlasten und dafür sorgen, dass die Prozes-
se in und zwischen den involvierten IIZ-Partnern besser im Gang bleiben. Die Vermittlung in 
den ersten Arbeitsmarkt steht nicht im Vordergrund. 
 
Stand Umsetzung / Weiterer Fahrplan: 
Unter Berücksichtigung der bescheidenen STES-Zahlen und des weiterhin klar erkennbaren 
Abnahmetrends ist die Umsetzung dieser Idee aus organisatorischen und politischen Grün-
den im Moment nicht möglich. Der Ansatz wird jedoch weiterverfolgt.  
 
Titel der Massnahme: Future 
Beschreibung: 
Durch eine bestmögliche Unterstützung der Jugendarbeitslosen soll sichergestellt werden, 
dass sich viele Betroffene bis spätestens zum 25. Altersjahr eine saubere berufliche Basis 
schaffen können. Sie sind somit massiv weniger gefährdet, in den Berufsjahren ab 40 ar-
beitslos und insbesondere langzeitarbeitslos zu werden. 
 
Stand Umsetzung / Weiterer Fahrplan: 
Im Wesentlichen wurden die Massnahmen verstärkt, die bereits zur Bekämpfung der Ju-
gendarbeitslosigkeit eingeführt wurden. Durch die Einführung entsprechender Mechanismen 
kann heute sichergestellt werden, dass alle Betroffenen aus der erwähnten Altersklasse auf 
einem Weg sind und niemand inaktiv Arbeitslosenentschädigung bezieht.  
 
 

Kanton Glarus 
Umsetzungskoordinator: Kurt Reifler (kurt.reifler@gl.ch, Tel. 055 646 66 80) 
 
Titel der Massnahme: Intensivierung IIZ 
Beschreibung: 
Wer setzt um?  
Leiter von RAV, Kantonaler Sozialdienst (KSD) und IV-Stelle Kt. Glarus  
Was wird umgesetzt?  
Zusammenarbeit der erwähnten Stellen für die bei mehr als 1 der 3 Bereiche angemeldeten 
Klienten. Gemeinsame Zielvereinbarungen und Massnahmenpläne für die soziale und wirt-
schaftliche Integration. 
Mit wem?  
Gesamtkoordination im RAV, Einbezug der für die betroffenen Klienten zuständigen Ange-
stellten des Sozialdienstes und der IV-Stelle in die Fallbearbeitung und die entsprechenden 
Klientengespräche, Vereinbarungen usw. 
Wo?  
In den 3 erwähnten Institutionen oder auch z.B. an runden Tischen in AMM oder in anderen 
Institutionen wie z.B. beim Sozialdienst des Kantonsspitals usw. 
 
Stand Umsetzung / Weiterer Fahrplan: 
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Was ist bereits umgesetzt?  
Entsprechend oben erwähnter Beschreibung wird seit Juni 02 so gut als möglich im Rahmen 
der zur Verfügung stehenden Ressourcen gearbeitet. 
Bis wann wird umgesetzt?  
Gestützt auf den Schlussbericht des IIZ- Projekts „Integra Glarus“ im Mai 04 erteilte der Re-
gierungsrat den Auftrag zur Förderung von IIZ und bewilligte zusätzliche 100% Stellenpro-
zent befristet bis Dez. 08. Aufgrund der ständig steigenden Anzahl von IIZ-Klienten (auch in 
der aktuellen Zeit des starken Rückgangs der Arbeitslosigkeit) kann der IIZ-Auftrag qualitativ 
nur noch unbefriedigend ausgeführt werden. Am 16. Aug. 07 wird in einer von der zuständi-
gen Regierungsrätin geleiteten IIZ-Sitzung unter Einbezug aller Verantwortlichen der 3 betei-
ligten Bereiche RAV, KSD u. IV die IIZ-Arbeit analysiert und soweit nötig neu definiert. Ziel 
ist u.a. die Qualitätsverbesserung. Um dieses Ziel zu erreichen werden entweder die Fallzah-
len mit strengeren Aufnahmekriterien reduziert werden müssen oder es müssen zusätzliche 
personelle Ressourcen bewilligt werden. 
 
Titel der Massnahme: Führungsarbeit 
Beschreibung: 
Wer setzt um?  
Leiter RAV-LAM-IIZ (K. Reifler); Stv. RAV-L. (C. Marti) 
Was wird umgesetzt?  
Vollzug AVIG/AVIV. Der Einsatz der AMM ist bisher sehr stark in der Eigenverantwortung der 
Berater und es gibt wenige Führungsanweisungen. 
Mit wem?  
Dem Team von insgesamt 14 Personen. 
Wo?  
Da der Kt. GL nur 1 RAV hat und alle erwähnten Aufgaben im gleichen Haus erledigt werden 
können ist die Führungsarbeit durch kurze Wege erleichtert.  
 
Stand Umsetzung / Weiterer Fahrplan: 
Was ist bereits umgesetzt?  
• A: Kadenz Beratungsgespräche: monatlich (mindestens) seit Juli 07 (wird weitergeführt 

solange die Fallzahlen nicht über 100 Stes/Berater) steigen 
• B: Einsatz AMM verstärken: Einsatzsituationen der Klienten („im ZV“ – „in AMM“ – „Nicht 

eingesetzte Stes“) pro Berater werden seit Juni 05 monatlich erfasst. Seit Sept. 05 ist den 
Beratern für die Klientengruppe 1 (= 1. keine verbindliche Folgelösung innerhalb von 2 
Mt. nach Eintritt Arbeitslosigkeit nachgewiesen und 2. zur Altersgruppe 15-24 jährig ge-
hörend und/oder 3. nur schwache deutsche Sprachkenntnisse vorhanden) vorgeschrie-
ben, den entsprechenden Klienten einen verbindlichen Kontaktauftrag für die Bewerbung 
bei einem angebotenen AMM-Anbieter zu übergeben. In der Folge wird eine entspre-
chende Verfügung erstellt. (Diese Massnahme stand damals auch im Zusammenhang mit 
der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit) 

• C: Statistische Auswertungen über Einsatz AMM und Beratererfolg: Erfolgen seit Mai 05 
und werden seit dieser Zeit regelmässig in Sitzungen und MA - Gesprächen, seit Jan. 07 
in sehr häufigen Einzelgesprächen thematisiert. 

• D: mehr Arbeitgeberkontakte: seit der Gründung des Arbeitgeber-Teams im Sept. 04 
haben 5 Berater je 20 Stellenprozent für die AG – Kontakte zur Verfügung. 

Bis wann wird umgesetzt? 
• B: Ab Okt. 07 Arbeit mit Neudefinition Klientengruppe 2 (= 1. bereits länger als 6 Monate 

arbeitslos und 2. in dieser Zeit maximal 2 Monate in AMM und/oder 3. über 50 jährig und 
bereits länger als 6 Monate arbeitslos und/oder 4. ausländische Staatsangehörige und 
länger als 6 Monate arbeitslos; ausgenommen bleiben Spezialfälle wie länger als 1 mona-
tige Arbeitsunfähigkeiten, regelmässige und lange ZV’s usw.) analog oben beschriebener 
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Abläufe für Klientengruppe 1 
• C: Per Nov. 07 fliesst die AMM-Strategie und der auch damit zusammenhängende Bera-

tererfolg direkt in die MA – Qualifikation ein. 
• D: Ab Jan. 08 muss jedes AG – Teammitglied mindestens 10% der Arbeitszeit im Aus-

sendienst für Kontakte mit Arbeitgebern sowie Besuche von Klienten im ZV und in AMM 
einsetzen. Ev. (abhängig auch von der Entwicklung der Fallzahlen) erhalten auch die an-
deren 5 Berater einen entsprechenden Auftrag.  

 
Titel der Massnahme: Gemeinsame Veranstaltungen in AMM mit Stellensuchen-
den, Personalberatenden, Arbeitgebern und privaten Arbeitsvermittlern 
Beschreibung: 
Wer setzt um?  
RAV in Koordination u. Zusammenarbeit mit allen im Titel erwähnten Anspruchsgruppen 
Was wird umgesetzt?  
Gemeinsame Veranstaltungen mit dem 1. Ziel, Mitglieder der einzelnen Anspruchsgruppen 
„vor Ort“, d.h. in A: PvB und B: Übungsfirma zusammen zu führen und 2. unseren Partnern 
im Arbeitsmarkt zu zeigen, wo und wie wir die Arbeitsmarktfähigkeit der Klienten und ihrer 
potentionellen neuen Mitarbeiter/Angestellten fördern. 
Mit wem?  
Siehe erwähnte Anspruchsgruppen im Titel 
Wo?  
A: PvB projunip Glarus und B: Übungsfirma avoi Niederurnen  
 
Stand Umsetzung / Weiterer Fahrplan: 
Was ist bereits umgesetzt?  
A: im Okt. 06 Durchführung von 5 Veranstaltungen mit insgesamt 10 Arbeitgebern, 50 Klien-
ten und unseren 10 RAV - Beratern  
B: Im Juli 06 Durchführung einer Veranstaltung mit 5 Personalvermittlungsfirmen, 50 Klien-
ten und unseren 10 RAV - Beratern  
Bis wann wird umgesetzt? 
Aufgrund der erfolgreichen Veranstaltungen (vor allem von AG – Seite viele positive Feed-
backs erhalten, z.B.: Veranstaltung nützte mehr als viele „Hochglanzprospekte“) Wiederho-
lung solcher Aktivitäten bis Feb. 08 
 
Hinweise zu erwähnten Massnahmen des Kantons Glarus im Schlussbericht 
„Langzeitarbeitslosigkeit–Situation und Massnahmen“ und „Protokoll Treffen 
Umsetzungskoordinatoren 30.05.2007“ 
 
Praktikumspool 
Aufgrund des erfreulicherweise sehr starken Rückgangs der Arbeitslosigkeit besteht momen-
tan aus der Sicht des Kt. Glarus kein Bedarf diesen Pool zu schaffen. Die uns angebotenen 
Praktikumsplätze der Privatwirtschaft und der öffentlichen Verwaltung können seit einigen 
Monaten gar nicht mehr alle besetzt werden. Dieses Projekt in Zusammenarbeit mit dem Kt. 
AI u. AR ist momentan zurückgestellt.  
 
Die weiteren Punkte 
Sind unter den oben erwähnten Titeln der Massnahme entsprechend dem vorgegebenen 
Raster aufgeführt. 
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Zusätzliche, im Schlussbericht / Protokoll nicht aufgeführte Massnahmen 
• Infotag: Aufwertung des 1 tätigen Infotages für alle neu angemeldeten Stellensuchenden 

indem 1 Personalberater den ganzen Tag mitarbeitet und speziell auf die Gefahren des 
oft unterschätzten Risikos, langzeitarbeitslos zu werden eingeht. 

o Umsetzung: ab August 07 
• Netzwerkaufbau – Stellensuche: Unterstützung der besonders von LZA gefährdeten 

Klienten beim Netzwerkaufbau und bei der Stellensuche, der Vorbereitung und teilweise 
bei Vorstellungsgesprächen selbst. 

o Umsetzung: ab Januar 08 (Termin steht im Zusammenhang mit oben erwähnter 
Massnahme Führungsarbeit – Aussendienst 10%) 

• AMM-Spezielle Massnahmen: Einsatz von EAZ, Praktikas usw. verbessern. 
o Umsetzung: ab Sept. 07: Gestützt auf den Schlussbericht LZA werden die Berater 

und die LAM – MA angewiesen, diese AMM den Arbeitgebern und den Klienten 
noch bekannter zu machen und verstärkt einzusetzen. 

• Förderung der Flexibilität und Mobilität der Stes: Die Förderung der Vermittlungsfähigkeit 
durch AMM – Einsätze soll durch Wechseleinsätze zwischen verschiedenen AMM’s noch 
zusätzlich gesteigert werden. 

o Umsetzung: ab Okt. 07 wird bei der Vereinbarung eines AMM-Einsatzes gleichzei-
tig mit dem Klient verbindlich vereinbart, dass er ein Austauschpool – Mitglied in 
der verfügten AMM ist. (Natürlich immer im Einzelfall beurteilt).  

• Sanktionen: Die interne Erfassung und Auswertung der „Sanktionspraxis“ pro Berater 
erfolgt sei 2006 regelmässig und wird im Team diskutiert. Durch eine Höhergewichtung 
als Führungsmittel sehe ich einen weiteren Beitrag zur Bekämpfung der LZA. 

o Umsetzung: ab Okt. 07 wird in einem Quartalsgespräch mit jedem Berater seine 
„Sanktionspraxis“ und die möglichen Auswirkungen auf die LZA besprochen und 
es werden ev. notwendige Massnahmen definiert. 

• Beraterwechsel: Regelmässige Beraterwechsel für alle Klienten sind bei unserer RAV-
Grösse problematisch und wurden bisher bewusst nicht gemacht. Als eine der Massnah-
men zur Bekämpfung der LZA werden wir dies nun ändern. 

o Umsetzung ab Januar 08: obligatorische Beraterwechsel für alle länger als 6 Mo-
nate seit Beginn der RF angemeldeten Klienten. (inkl. Einzelfall-Beurteilung) 

 
 

Kanton Graubünden 
Umsetzungskoordinatorin: Agatha Thürler (agatha.thuerler@kiga.gr.ch, Tel. 081 257 31 23) 
 
Titel der Massnahme: Zusammenarbeit RAV – private Arbeitsvermittler 
Beschreibung: 
Verstärkte Zusammenarbeit mit privaten Stellenvermittlern prüfen und eventuell umsetzen. 
Dies unter Berücksichtigung von definierten Standards bzw. Zertifizierungen. 
 
Stand Umsetzung / Weiterer Fahrplan: 
Erfolgt: Treffen vom 14. Juni 2007:  
-Treffen RAV-Leiter Chur M. Deplazes mit S. Küenzler/abakus jobsearch zwecks Besprechung 
der Umsetzbarkeit, Zusammenarbeits-Regelung über das bereits Bestehende hinaus. (Proto-
koll intern) 
 
Geplant im Oktober 2007:  
-Treffen mit den in Graubünden ansässigen und tätigen pAV und einigen PBs aus den RAVs 
GR zwecks Erfahrungsaustausch. Organisation durch M. Deplazes RAV-Leiter Chur. 
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Geplant im laufenden Jahr: 
- Info-Austausch PB pAV/RAV („Schnuppern“) 
- RAV-Newsletter mit ALV-spezifischen Themen an pAV 
- Einführung aktives automatisches Meldeverfahren von STESU (anonymisiert) via E-Mail 
 an pAV 
 
 
Titel der Massnahme: Konzept Beratung/Vermittlung Langzeitarbeitslose 
Beschreibung: 
Erarbeitung eines Konzeptes zur Beratung/Vermittlung von potentiellen Langzeitarbeitslosen 
im Kanton Graubünden: 
 
Konzept „Beratung und Vermittlung von potenziellen Langzeitarbeitslosen“ 
1. Frühzeitige Erkennung von potentiellen Langzeitarbeitslosen (potLA) gemäss definierten 
Merkmalen (siehe Anhang). Diese STES sind in den internen elektronischen Sekundärdateien 
(„Access“ / „ZAOS“) entsprechend auch zu kennzeichnen (potLA). 
2. Höhere Beratungsintensität, d.h. Folgegespräch bereits nach 2 – 4 Wochen.  
3. Erkennbare Defizite ansprechen und angehen, z.B.: 
- Triage an andere Stellen (z.B. Suchtberatung, Berufsberatung, IV usw.), 
- allenfalls IIZ-Fall eröffnen, 
- „qualifizierende“ arbeitsmarktliche Massnahmen festlegen und einleiten (z.B. S+B-Kurs, 
Coaching, Sprach- und EDV-Kurse usw.). 
Dies soweit möglich bereits im 1. Folgegespräch. 
4. Nach Absolvierung der „qualifizierenden“ arbeitsmarktlichen Massnahmen, ansonsten 2 
Monate ab Beginn der Rahmenfrist, Zuweisung in Einsatzprogramm prüfen und einleiten 
(Erhalt der Tagesstruktur und der Arbeitsmarktfähigkeit). Ausnahmen: ZV mehr als 50 % 
oder der Versicherte steht kurz vor der Pensionierung (2 Jahre). 
5. Einholung einer „Zweit-Meinung“ (Mini-Intervision) bezüglich weiterem Vorgehen (RAV-
Teamleiter) in den ersten 3 Monaten Beginn der Rahmenfrist. Protokollierung des Gesprä-
ches im AVAM.  
6. Besprechung des Falles im Kompetenz-Team nach 8 und 15 Monaten ab Beginn der Rah-
menfrist. Protokollierung des Gespräches im AVAM. 
7. Vermehrtes Augenmerk betreffend möglich Zuweisung von Langzeitarbeitslosen auf offen 
gemeldete Stellen (bei Bedarf mit Unterstützung von arbeitsmarktlichen Massnahmen (Eig-
nungsabklärung, Praktikas, EAZ usw.). 
 
Stand Umsetzung / Weiterer Fahrplan: 
1). Die 7 Punkte des Konzepts sind seit Ende April 2007 in allen RAVs im Kanton Graubünden 
konsequent umzusetzen. Anlässlich des seit Jahren bereits monatlich durchgeführten „Kom-
petenz-Austausches“, werden nun nebst den übrigen zu besprechenden Dossiers auch die 
per Definition als „pot-LA“ gekennzeichneten STESU besprochen. 
Die Umsetzung und konsequente Fortführung erfolgt in allen bündnerischen RAVs 
 
2) Im September 2007 ist für alle PBs eine 1-tägige Schulung zum Thema Bera-
tung/Vermittlung LA geplant und organisiert 
 
 
Titel der Massnahme: Bedürfnis-Analyse wirtschaftsseitig betreffend Anforderun-
gen an Arbeitnehmende & AM 
Beschreibung: 
Es soll versucht werden, primär durch die RAV-Aussendienst-Mitarbeiter direkt anlässlich von 
Firmenbesuchen/AG-Kontakten zu eruieren, welches die Qualifikationen „von Morgen“ in den 
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diversen in Graubünden vertretenen Wirtschafszweigen sind. In einem 2. Schritt soll anhand 
dieser Erhebungen überprüft werden, ob und welche geeigneten kurzfristigen AM-
Massnahmen dafür sinnvoll einsetzbar wären. 
 
Umsetzungszuständigkeiten:  
- Erhebung der Anforderungen durch RAV-Aussendienst 
- Prüfung AM durch LAM-Abteilung in Zusammenarbeit mit RAV-Koordination und -Leitung 
 
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass es auch inskünftig nicht die Aufgabe der AVIG-
Vollzugsorgane sein wird/darf Arbeitskräfte für den primären Arbeitsmarkt weiterzubilden. 
Diese wichtige Aufgabe sollte nach wie vor seitens der Wirtschaft und der einzelnen Indivi-
duen - sprich den Arbeitnehmenden selbst - wahrgenommen werden. 
 
Stand Umsetzung / Weiterer Fahrplan: 
Schritt 1). Umsetzung erfolgt sei dem 1. Juni 2007 
Schritt 2). Terminstart noch offen (ca. Herbst 07 bzw. Frühjahr 08) 
 
 
Titel der Massnahme: Info-Kampagne „frühzeitige Meldung beim RAV“ 
Beschreibung: 
Seitens einer internen Arbeitsgruppe des RAV Chur wird derzeit ein Merkblatt für folgende 3 
Adressaten konzipiert: Arbeitgeber, Arbeitnehmende und Gemeinden. Hauptinhalt bildet die 
Information und Aufforderung von Arbeitslosigkeit Betroffene (analog bei Massen-
entlassungen) möglichst frühzeitig der Beratung der RAVs zuzuführen. 
 
Stand Umsetzung / Weiterer Fahrplan: 
Die Merkblätter werden im Juni 2007 den Gemeinden/Arbeitgebenden zugestellt. 
 
 
 

Kanton Luzern 
Umsetzungskoordinatorin: Annamarie Käch (annamarie.kaech@lu.ch, Tel. 041 267 96 92) 
 
1. Dossierwechsel 
Die Personalberater reichen die Dossiers der Versicherten nach 8 – 9 Monaten weiter. Die 
Weitergabe erfolgt laufend und wird kontrolliert.  
 
2. Schulung Arbeitgeberkontakte 
Ein externer Berater wurde als persönlicher Coach beigezogen. Die 1. Phase wurde erfolg-
reich abgeschlossen. Die 2. Phase ist auf den Herbst 07 geplant. 
 
3. Neue Strategie „Arbeitgeberkontakte“ 
Um aktive Arbeitgeberkontakte zu gewährleisten, realisieren die Personalberater pro Monat 
einen neuen persönlichen Arbeitgeberkontakt. Die Kontakte werden nachhaltig gepflegt, um 
auch schwierigere Versicherte zu vermitteln. 
 
4.  Neues Versicherten-Journal mit Wiedereingliederungsstrategie/WES 
Die WES wird für alle Stellensuchenden von den Personalberatern elektronisch erfasst, auf 
dem Server gespeichert und laufend angepasst, um eine aktuelle Standortbestimmung si-
cherzustellen. 
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5. Einführung Internet-Suchmaschine „link.jobs.ch“ 
Ab August 2006 verfügt jeder Personalberater über eine persönliche Lizenz. Die Personalbe-
rater kontrollieren die Eingaben der Versicherten. 
 
6. Neue Vertragsbasis mit privaten Stellenvermittlern 
Die aktive Zusammenarbeit wird forciert und verbindliche Auflagen definiert. Die Zusammen-
arbeit konnte, gemessen an der Anzahl Zuweisungen, überdurchschnittlich stark gesteigert 
werden. 
 
7. Beratungsstelle Jugend und Beruf / Berufs- und Ausbildungspraktika 
Die Schulabgänger und Jugendlichen werden in einem speziellen RAV beraten und betreut. 
Um der Jugendarbeitslosigkeit entgegenzuwirken, wurden die Projekte „Speranza“ 
(Otto Ineichen) und „Workstar“ aufgenommen. Im weiteren Jugendprogramm  
„Ich-Sport-Arbeit/ISA“ erlangen die Teilnehmer mit verschiedenen Sportarten jene kurz- und 
mittelfristigen Kompetenzen, welche auch in der Arbeitswelt notwendig sind. 
 
8. Pilotprojekt IIZ Kanton Luzern 
Der operative Start für den Pilotversuch erfolgte am 01.04.2007 mit den RAV Luzern und 
Sursee. Es wurden zwei Koordinatorinnen eingestellt. Damit werden die aktive Zusammen-
arbeit und die rasche Erfassung von Versicherten gefördert. 
 
9. Neue persönlichkeitsorientierte Kurse 
Um die AMM zu optimieren, wurden die bestehenden Kurse überarbeitet, neu aus-
geschrieben und ergänzt. Speziell für Stellensuchende, die neu auf der Stellensuche sind und 
für langzeitstellenlose und wiederangemeldete Stellensuchende wurde das Angebot ange-
passt. 
 
10. Fachliche Weiterbildung 
Geplant ist für alle Personalberater/innen eine Weiterbildung und Schulung AMM gezielt zu 
den Themen EAZ und Ausbildungspraktikum zusammen mit dem VSAA. Durchführung und 
Schulung im Herbst 2007. 
 
In Zusammenarbeit mit dem Dienstleistungszentrum (DLZ) werden spezielle Massnahmen 
weiter ausgebaut. In Planung und Bearbeitung DLZ bis im Herbst 07. 
 
 

Kantone Obwalden und Nidwalden 
Umsetzungskoordinator: Armin Portmann (armin.portmann@nw.ch, Tel. 041 618 76 52) 
 
In Nidwalden und Obwalden konzentrieren sich die Bemühungen auf den Ausbau bzw. die 
Optimierung bestehender Angebote. 
 
 

Kanton St.Gallen 
Umsetzungskoordinator: Yvonne Kisslinger (yvonne.kisslinger@sg.ch, Tel. 071 955 73 62) 
 
Titel der Massnahme: Prävention während der Kündigungsphase 
Beschreibung: 
In den meisten Fällen erfolgt bereits eine Anmeldung auf dem RAV während der Kündi-
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gungsphase. In einzelnen Fällen, wo der Arbeitnehmer von Arbeitslosigkeit bedroht ist, kann 
mittels Früherfassung und –erkennung, unter Einbezug von gezielten AMM eine Kündigung 
verhindert werden und eine Umplatzierung beim AG erfolgen.  
 
Stand Umsetzung / Weiterer Fahrplan: 
Eine intensivere Beratung und Vermittlung während der Kündigungsphase konnte bereits 
umgesetzt werden.  
Mit gezielten PR-Massnahmen werden die Arbeitgeber im Kanton künftig über die div. Unter-
stützungsmöglichkeiten im Bereich "Arbeitsplatzerhalt" durch das RAV bezügl. der Früherfas-
sung und –erkennung informiert und sensibilisiert.  
 
 
Titel der Massnahme: Auf Potential abgestimmte Beratung 
Beschreibung: 
- Den Schwerpunkt der Beratungstätigkeit legen wir vor allem auf den Beginn der Arbeitslo-
sigkeit. Aufgrund der Situationsanalyse werden Integrationsmassnahmen besprochen und 
gezielt eingeleitet. Ziele werden gemeinsam erarbeitet, festgehalten und überprüft. In den 
Beratungsgesprächen liegt der Schwerpunkt auf der Motivation und Aktivität. Erkenntnisse 
aus Besprechung der persönl. Arbeitsbemührungen fliessen dem Beratungsgespräch eben-
falls ein. 
- Schaffung einer wirkungsvollen und griffigen Massnahme zur Vermittlung von über 
50jährigen mit erschwerter Vermittlungsfähigkeit (Projekte „Analyse 50+“ und „Vermittlung 
50+“ > siehe auch Massnahme „Zusammenarbeit öffentliche-private Stellenvermittlung wei-
ter unten). Beim Teilprojekt "Analyse 50+" sollen Triagekriterien zur Grobanalyse erstellt 
werden (Ablauf, Hilfsmittel erstellen, Zuständigkeiten regeln) und ein Auftrag zur Feinanalyse 
formuliert werden (Vorgehen, Finanzierung, Ressourcenplanung, AM ja oder nein?, Schnitt-
stellen regeln, Zusammenarbeit mit RAV definieren).  
- Auftrag zur Feinanalyse (Portfolio B&C) formulieren 
 
Stand Umsetzung / Weiterer Fahrplan: 
- Kick off von „Vermittlung 50+“ fand an RAV/GL–Sitzung am 23.8. statt. Der Entscheid fällt 
an der RAV/GL-Sitzung am 13.12.07. Ab Januar 2008 sollen die RAV geschult und instruiert 
werden. Der Erfolg des Projekts soll im Februar 2009 und 2010 bewertet werden. 
 
 
Titel der Massnahme: Dossierwechsel 
Beschreibung: 
Nach 8 Monaten durchläuft das Dossier einer Zweitmeinung. Unter Zweitmeinung verstehen 
wir die fachl. Reflexion der Fallführung, mit der Teamleitung. Sie fördert gleichzeitig den 
Erfahrungs- und Wissensaustausch.   
 
Stand Umsetzung / Weiterer Fahrplan: 
Kann der PB im Beratungsgespräch den Problemkreis nicht erfassen, eine Konfliktsituation 
nicht lösen, keine Zielvereinbarungen treffen oder ist beim Entscheid betreffend AMM unsi-
cher, wählt er die geeignete Form eine "second opinion". Dies kann auch bereits zu einem 
früheren Zeitpunkt erfolgen, spätestens jedoch nach 8 Monaten. 
 
Titel der Massnahme: IIZ 
Beschreibung: 
Interinstitutionelle Zusammenarbeit wird aktiv genutzt. Die Koordination zwischen den ein-
zelnen Leistungsträgern wird an einem runden Tisch fallspezifisch geregelt. Verzahnungspro-
gramme können gemeinsam genutzt werden. 
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Mind. 2-3 IIZ-Personalberatende pro RAV sind für die komplexe Dossierführung zuständig. 
Sie übernehmen oftmals die Fallkoordination aufgrund der gesetzl. Vorleistungspflicht der 
Arbeitslosenversicherung. Schwerpunkt: Früherfassung und –erkennung forcieren. Ebenfalls 
kann der Abklärungsteil im Verzahnungsprogramm für Personen mit gesundheitl. Einschrän-
kungen genutzt werden und zielt darauf ab, objektivierte Aussagen bezügl. deren Leistungs-
fähigkeit und Arbeitsmöglichkeiten aufzuzeigen. 
 
Stand Umsetzung / Weiterer Fahrplan: 
Am 29.08.07 fiel der Startschuss im Projekt IIZ-MAMAC im Kanton St. Gallen. Die Geschäfts-
stelle befindet sich in der SVA St. Gallen.  
Am 1.09.07 wurde auch die Interinstitutionelle Zusammenarbeit zwischen den Sozialen 
Diensten (SoBe) der Stadt Wil und dem RAV Oberuzwil gestartet. Ziel: Stellensuchende von 
18-25 J., welche gleichzeitig oder nachgelagert von den Sozialen Diensten der Stadt Wil als 
auch vom RAV Oberuzwil Leistungen geltend machen, profitieren von einer raschen, abge-
stimmten und transparenten Vorgehensweise mit dem Ziel der berufl. Wiedereingliederung. 
Durch die verbindliche zielgerichtete Zusammenarbeit wird die Triage- und Eingliederungsar-
beit weiter verbessert. 
 
Titel der Massnahme: Zusammenarbeit private-öffentl. Stellenvermittlung 

Beschreibung: 
Regelmässiger Austausch und aktive Zusammenarbeit mit den privaten Stellenvermittlern. 
Mandatsverträge zur Vermittlung von Stellensuchenden mit Alter 50+ einführen (Projekt 
„Vermittlung 50+“). 
 
Stand Umsetzung / Weiterer Fahrplan: 
- Pro RAV sind die Arbeitgeber-Kontakt PB's in regelmässigem Austausch mit den privaten 
Stellenvermittlern. Es werden auch spezielle Arbeitseinsätze für 50+ gemeldet. 
- Kick off von „Vermittlung 50+“ fand an RAV/GL–Sitzung am 23.8. statt. Ein Vermittlungs-
bonus für private Stellenvermittler bei älteren Stellensuchenden wird bis zum 31.01.08 aus-
gehandelt. Der Erfolg des Projekts soll im Februar 2009 und 2010 bewertet werden. 
 
Titel der Massnahme: Arbeitsmarktl. Massnahmen (AMM) 
Beschreibung: 
- Einsatz gezielter AMM zur Erhöhung der Vermittlungsfähigkeit und zur Förderung der akti-
ven Mitarbeit. 
- Das Tandem für 20-25 jährige (Mentoringsystem) ergänzt bestehende AMM wie Be-
rufspraktikas, Brückenangebote und Weiterbildungs- sowie Beschäftigungsmassnahmen der 
RAV. Ziel: Junge finden Arbeit. Erfahrende setzen ihr Know-how für die Zukunft ein. Zusam-
men sollen zwei Generationen ein Problem lösen können, das die ganze Gesellschaft betrifft. 
- Ein Mentoringsystem für stellensuchende Personen über 50 wird aufgebaut. Erfahrungen 
der Mentorinnen/Mentoren sowie der Mentees werden laufend ausgewertet und fliessen in 
Verbesserungsmassnahmen ein. 
 
Stand Umsetzung / Weiterer Fahrplan: 
- Durch die aktive Einbindung der Klienten steigt deren Motivation und dies wirkt sich wie-
derum positiv auf die Bewerbungsstrategie aus. 
- Das Tandem für 20-25 jährige hat am 1.06.06 erfolgreich gestartet. 
- Ab 1.02.08 wird das neue Projekt Tandem 50+ (Mentoringsystem) eingeführt. Das Projekt 
wird im Oktober 2008 evaluiert und anschliessend wird über die Weiterführung entschieden. 
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Titel der Massnahme: Weitere Massnahmen 
Beschreibung: 

1. Triagierung/Situationsanalyse 
2. Motivation durch intensive Beratung 
3. Arbeitgeber-Netzwerk erweitern 

 
Stand Umsetzung / Weiterer Fahrplan: 
Punkt 1 und 2 sind bereits in der tägl. Beratung umgesetzt. 
Das bestehende Arbeitgeber-Netzwerk laufend ausbauen, denn gute persönliche Kontakte zu 
Arbeitgebern sind für die tägliche Vermittlungsarbeit notwendig. Ziel: Die Wege werden kür-
zer, die Zusammenarbeit intensiver und professioneller. 
 

Kanton Schaffhausen 
Umsetzungskoordinator: Felix Müller (felix.mueller@ktsh.ch, Tel. 052 632 74 69) 
 
Eine AMM speziell für die Zielgruppe 50+ mit deren spezifischen Problemstellungen wurde 
mit "Strategie 50 Plus" ( AVAM-Profil 310606) als Pilotprojekt im Januar 07 gestartet und 4 
von total 6 Teilkursen laufen mit total 35 Teilnehmern, September 07 und November 07 wer-
den die letzten 2 Teilkurse starten. Die Auslastung der Kurse sank und blieb unter den Er-
wartungen. Falls diese AMM aufzugeben ist, wäre ein Schulterschluss mit Veranstaltern der 
Region zu suchen, wo SH-TN wenigstens als erwünschte Klassenfüller unterzubringen wären. 
Entsprechende Sondierungsgespräche laufen. Ein Entscheid über die Fortsetzung dieser ei-
genen AMM ist etwa bis Ende September 07 vorgesehen.  
  
Eine wesentlich schlankere Version mit ähnlicher Zielsetzung läuft unter dem Namen "Check-
point" und wurde 2007 bisher 3 mal durchgeführt mit total 49 Teilnehmern. Das Teilnahme-
kriterium ist hier ein seitens RAV vermutetes Ausgrenzungsproblem bei Arbeitskräften, bei 
denen man das nicht voraussetzen möchte. Die AMM beschränkt sich auf effektiv ca. 2 Ge-
spräche mit einem externen HRM-Profi und soll noch nicht erkannte Chancen am Arbeits-
markt erschliessen. Diese AMM geniesst eine allseits hohe Akzeptanz wird 2008 weiterge-
führt. 
 
Die zentrale Chancenüberwachung mittels Controlling-Knecht RAV SH liefert Eckdaten zu den 
Aktuell Stellensuchenden des RAV SH. Alle ca. 2 Monate liefert diese Momentaufnahme des 
Bestandes an Stellensuchenden einen Überblick über die aktuellen Platzierungschancen. Die 
Priorität liegt im rechtzeitigen erkennen eines Ausgrenzungsproblems, wobei die LZS-
Definition der Wirkungsmessung eine eher untergeordnete Bedeutung hat. Diese Unterstüt-
zung ist eingeführt und wird beibehalten. 
 
Der Bereich IIZ hat zunächst Marktanpassungen zu verdauen, was Zurückhaltung bezüglich 
weiterer Ausbauschritte nahe legt. Das Case-Management BBT hat nur punktuell Einfluss im 
Bereich LZS-Problematik. Die Vernetzung mit KOSCH ist erfolgt. Das SEMO wird kleiner aus-
fallen. Die Zusammenarbeit mit IV und Soz. Diensten läuft wie gehabt. 
 
Durch das aktuelle abrutschen der durchschnittlichen Kundenprofile gewinnen berufsnahe 
Tätigkeiten in arbeitgestützten AMM mit entsprechender beruflicher Förderung an Bedeu-
tung. Lokal kündigen sich hier Engpässe an, weshalb zzt. nach Alternativen sondiert wird. 
Die Akquisition und Bewirtschaftung solcher Einsatzplätze bedingt ausreichendes Engage-
ment, was am zweckmässigsten über geeignete Veranstalter zu realisieren ist. Die parallel 
dazu gestartete Sensibilisierung des Vollzugsapparates wird die erforderlichen individuell 
konkreten Vorgaben dazu liefern.  
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Es ist zu bedenken, dass der Anteil an Kunden welche die AVIG-Gesetzgebung auf Grund 
ihrer Biografie so gut wie die Beratenden kennen gestiegen ist. Demzufolge könnten sich 
Gewöhnungseffekte negativ auf den Wiedereingliederungserfolg auswirken. Der Einsatz 
zweckmässiger arbeitgestützter AMM könnte an Bedeutung gewinnen.  
 
Die aktuelle personelle Anpassung des AVIG-Vollzugsapparates beeinflusst das Umfeld der 
Mitarbeitenden. Mit AVAM-Stichproben ist zu überprüfen, ob die RAV-Qualität und das RAV-
Tempo gleich bleibt. Bei allfälligen Einbussen könnte sich das vor allem bei LZS-gefährdeten 
Stellensuchenden negativ auswirken. Die AMM unterliegen teilweise denselben Einflüssen 
weshalb auch hier Wachsamkeit geboten ist.  
 
 

Kanton Thurgau 
Umsetzungskoordinator: Josef Birchmeier (josef.birchmeier@tg.ch, Tel. 052 724 13 30) 
 
1.  50+ 
1.1 Beratungsgespräche werden bewusster mit Themen wie Teilzeitanstellung, Selbstän-

digkeit, Anstellung und Selbständigkeit, Neuorientierung, Umschulung, Frühpensionie-
rung kombiniert. Zudem werden Aktionspläne in Zusammenarbeit mit AM-Anbietern 
erarbeitet.  

1.2 Es gibt gezielte arbeitsmarktliche Massnahmen für über 50-jährige Stellensuchende. 
Angeboten werden Fachkurse, Kurse für neue berufliche Perspektiven z.B. „Berufliche 
Zukunft ab 50“, Strategieseminare, Einzelcoaching und Projektarbeit in Programmen 
zur vorübergehenden Beschäftigung.  

1.3 Die Arbeitgebersuche ist intensiviert mit dem Ziel, ältere Arbeitnehmer zu platzieren. 
Es werden den Arbeitgebern die Vorteile, beispielsweise grosse Berufs- und Lebenser-
fahrung, Zuverlässigkeit, Konstanz und Motivation älterer Mitarbeiter aufgezeigt. Zu-
dem werden dem Arbeitgeber Dienstleistungen des RAV wie EAZ, Probearbeit, 
Schnuppertage usw. angeboten und alternative Arbeitsformen wie Projektarbeit, Teil-
zeitarbeit oder Beratungstätigkeiten erwogen.  

 
2.  Die Vernetzung der verschiedenen Institutionen 
2.1 IIZ 1 (IV / ALV / Soziadienst) 

Es findet eine enge Zusammenarbeit mit IV, Sozialdiensten und den Programmanbie-
tern zur vorübergehenden Beschäftigung im Netzwerk für schwierig zu integrierende 
Kunden (auch viele ältere) statt. Der IIZ Bereich wurde personell aufgestockt, um die 
Zusammenarbeit mit den Arbeitgebern intensiver zu gestalten.  

 
2.2 IIZ 2 (ALV / Amt für Berufsbildung und Berufsberatung) 

Einbezug der Berufsbildung bei der Integration Jugendlicher. (IIZ-Jugend) 
• Brückenangebote: Brückenangebote bieten ab 2007 neu für Schulabgänger zusätzlich 

100 Plätze mit Praktikum an. Damit fördern wir die nachhaltige Integration Jugendli-
cher und verhindern Langzeitarbeitslosigkeit. 

• SEMO: Praktikum und Schulanteil für Jugendliche fördern die berufliche Flexibilität. 
80% finden eine nachhaltige Lösung in der Wirtschaft. Triage zum Brückenangebot. 

• Mentoring: Dies ist ein gemeinsames Projekt von ABB und AWA. Erfahrene Berufsleu-
te begleiten Jugendliche beim Übergang von der Schule in den Beruf (Suche von 
Lehrstelle bzw. Praktikumsplatz).  
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• Case-Management für Jugendliche: Verstärkung der koordinierten Zusammenarbeit 
der verschiedenen Institutionen, die sich mit der Problematik Integration Jugendlicher 
befassen. (IIZ-Jugend) 

 
2.3 IIZ 3 /Sozialfirmen / Vermittler 

Netzwerkarbeit unter Einbezug von verschiedenen halbprivaten und privaten Organi-
sationen wie:  

• TWA / 2. Arbeitsmarkt / Sozialfirmen 
Teilwirtschaftliche Arbeitsplätze für ausgesteuerte Stellensuchende bieten bereits 100 
Arbeitsplätze zur Integration weniger leistungsfähiger Arbeitnehmer. 

• Private Stellenvermittlungen verstärkt einbeziehen 
• Soziale und kirchliche Institutionen wie Caritas, HEKS (Hilfswerk der evangelischen  

Kirchen Schweiz) einbeziehen. 
 
3.  Dossierwechsel 

• Dossierwechsel findet bei Bedarf statt (kein Weiterkommen möglich, zwischen-
menschliche Differenzen usw.) 

• Zweitmeinung (secondary opinion) einholen 
 
 

Kanton Zug 
Umsetzungskoordinatorin: Sandra Buchenberger (sandra.buchenberger@vd.zg.ch,  
Tel. 041 728 55 24) 
 
Erhöhen der Anzahl Präventivgespräche 
Beschreibung: 
Was Wer 
Jede Person, welche die Kündigung erhalten hat, (Gemeinde)-Arbeitsämter und RAV-PB 
soll sich so schnell wie möglich beim Arbeitsamt  
melden. Sie wird sofort zur Vermittlung ange- 
meldet und erhält so schnell wie möglich einen  
Beratungstermin. 
 
Die Unterlagen der Gemeindearbeitsämter Gemeindearbeitsämter 
müssen innerhalb von sieben Tagen beim RAV Zug 
sein. Ab Januar 2008 sind alle Gemeindearbeitsämter 
im RAV integriert; folglich werden Unterlagen noch 
schneller verfügbar sein. 
 
Stand Umsetzung / Weiterer Fahrplan: 
Die Vertreter der Gemeindearbeitsämter wurden von Fredy Omlin informiert. 
Amtliche Mitteilung im Amtsblatt wurde geändert: Fordert Stellensuchende auf,  
sich sofort zu melden. 
Umsetzung gestartet. 
 
 
Frühere Erstgespräche 
Beschreibung: 
Was Wer 
Erstgespräche müssen innerhalb 15 Tagen 
nach der Anmeldung stattfinden. RAV-PB 



 
 

 
 

20

 
Arbeitsmarktbeobachtung 
Ostschweiz, Aargau und ZugAMOSA 

 
Stand Umsetzung / Weiterer Fahrplan: 
Umsetzung gestartet. 
Um die Umsetzung zu kontrollieren, wird seit dem 1. Juli 2007 eine Dossierkontrolle durch 
die Teamleiter durchgeführt. Die Dossierkontrolle wird drei Monate nach Anmeldung der stel-
lensuchenden Person jeweils in der ersten Woche des Monats durchgeführt. 
Ebenfalls wird die Umsetzung anhand der Führungskennzahlen überprüft. 
 
 
Höhere Kadenz der Folgegespräche 
Beschreibung: 
Was Wer 
Die Kurzkontrollgespräche wurden abgeschafft. 
Die Anzahl Beratungsgespräche müssen auf 24 pro 
Woche pro RAV-PB erhöht werden. RAV-PB 
 
Stand Umsetzung / Weiterer Fahrplan: 
Umsetzung gestartet. 
Die Umsetzung wird monatlich mittels internen Statistiken durch die Geschäftsleitung (Fredy 
Omlin und Teamleiter) kontrolliert. Ebenfalls kommt die Dossierkontrolle (siehe oben) zur 
Anwendung. Nach acht Monaten wird eine zweite Dossierkontrolle durchgeführt mit obligato-
rischem Dossierwechsel. 
 
 
Arbeitgeberkontakte 
Beschreibung: 
Was Wer 
Vier Berater sind für die Arbeitgeber-Kontakte  KAG-Gruppe/Projektleiter: Robert Mattli 
verantwortlich. Jeder Arbeitgeber-Kontakt geht  
ausschliesslich über diese vier Berater. Die  
Arbeitgeber-Kontakte sind folgendermassen aufgeteilt: 
2 BeraterInnen für A und B Kunden 
1 BeraterIn für Lehrlinge und Praktika 
1 BeraterIn für KMU in Industrie, Produktion (v.a. für Hilfskräfte) 
 
Die Stellen werden im AVAM aufgenommen und per Mail werden die RAV-PB über die neuen 
Stellen informiert. Die Projektleitung (Robert Mattli) hat den Auftrag, die Zuweisungen und 
Vermittlungen der RAV-PB zu kontrollieren. 
 
Stand Umsetzung / Weiterer Fahrplan: 
Umsetzung läuft seit 1. Januar 2007 und wurde institutionalisiert. Alle zwei Wochen wird die 
Situation besprochen (Erfolg/Misserfolg). 
 
 
Verbesserung der Zusammenarbeit mit privaten Stellenvermittlern 
Beschreibung: 
Was Wer 
Umfrage betreffend Zusammenarbeit mit  LAM + Robert Mattli (KAG-PL) 
privaten Stellenvermittlern im Kanton Zug  
(in Anlehnung an Arbeitgeberumfrage im Jahr 2002). 
 
Anhand der Resultate können weitere Massnahmen eingeleitet werden. 
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Stand Umsetzung / Weiterer Fahrplan: 
Erarbeiten Fragebogen: August 2007 
Versand Fragebogen: Ende August 2007 
Rücklauf: Ende September 2007 
Analyse Rücklauf und Umsetzung Massnahmen: 4. Quartal 2007 
 
 
Stärkere Kontrolle der Qualität der Arbeitsbemühungen 
Beschreibung: 
Was Wer 
Die Arbeitsbemühungen der stellensuchenden Fredy Omlin und RAV-PB 
Personen sollen mit Fokus auf Qualität strenger 
kontrolliert werden. 
 
Fredy Omlin wird mit seinen Mitarbeitern ein Instrument dazu schaffen. 
 
Stand Umsetzung / Weiterer Fahrplan: 
Laufendes Projekt. 
Umsetzung für viertes Quartal 2007 geplant. 
 
 
Erfolgskontrolle bei Arbeitgebern nach erfolgreicher Vermittlung 
Beschreibung: 
Was Wer 
Wurde eine stellensuchende Person erfolgreich Fredy Omlin/RAV-PB 
vermittelt, soll der Arbeitgeber nach einer gewissen  
Zeit (z.B. nach zwei bis drei Wochen) vom RAV-Zug  
kontaktiert werden. Es soll nachgefragt werden, ob  
sich die vermittelte Person zur Zufriedenheit in die  
neue Stelle eingearbeitet hat. Ziel ist, die Nach- 
haltigkeit der vermittelten Stellen zu fördern, Wieder- 
anmeldungen zu vermeiden und das Image des  
RAV-Zug zu pflegen. 
 
Stand Umsetzung / Weiterer Fahrplan: 
Diese Massnahe wurde RAV-intern andiskutiert, aber aus Prioritätsgründen noch nicht wei-
terverfolgt. Die Umsetzung ist für das vierte Quartal 2007 geplant. 
 
 
 

Kanton Zürich 
Umsetzungkoordinator: Kuno Stürzinger (kuno.stuerzinger@vd.zh.ch, Tel. 043 259 46 67) 
 
 
Präsentation der Studie und Auswertung der Massnahmeempfehlungen 
 
In den 3 RAV Regionen, bestehend aus je 6-7 RAV, wurde durch den AMOSA-Projektleiter 
und den Umsetzungskoordinator in einer ca. 1 stündigen Präsentation den RAV Leitenden die 
Studienresultate und die kantonalzürcherischen Massnahmeempfehlungen präsentiert. Fol-
gende Themen wurden vorgestellt und danach einer Punktebewertung durch die RAV Lei-
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tenden im Sinne des grösstmöglichen Optimierungsgewinnes unterstellt. 
 

• Obligatorischer Beraterwechsel    11 Punkte 
• Partnerschaft mit priv. Stellenvermittler stärken  10 Punkte 
• Stellensuchende nach ihrem Potential beraten 9 Punkte 
• Interinstitutionelle Zusammenarbeit fördern  8 Punkte 
• Prävention während der Beschäftigung   7 Punkte 
• Flexiblität fordern und fördern   7 Punkte 
• Mobilität fördern     6 Punkte 
• Prävention während der Kündigungsphase  5 Punkte 

 
Differenziert diskutiert wird vor allem der obligatorische Beraterwechsel nach einer bestimm-
ten Zeitdauer der Beratung. Es bestehen insbesondere Zweifel an der Umsetzungsmöglich-
keit aufgrund der technisch-organisatorischen Bedenken. Einzelne RAV arbeiten aber bereits 
mit dem obligatorischen Beraterwechsel und machen damit gute Erfahrungen. Erkenntnisse 
zur Wirkung des PB-Wechsels können anscheinend bereits bei Ferienvertretungen gemacht 
werden. 
Die Zusammenarbeit mit den privaten Stellenvermittler wird als grundsätzliche wichtig be-
trachtet. Ab Herbst dieses Jahres werden im Sinne eines Seitenwechsels im Rahmen der 
Weiterbildung Personalberatende einen mehrtägigen Arbeitseinsatz bei privaten Stellenver-
mittler oder in einer HR Abteilung einer Firma leisten. Davon verspricht man sich eine deutli-
che Verbesserung der Zusammenarbeit. 
Probleme in der professionellen Zusammenarbeit bestehen bei der Datenüberlieferung an 
Stellenvermittler welche aufgrund des Datenschutzes erschwert ist. 
 
Stand Umsetzung / Weiterer Fahrplan  
Die vorgestellten Massnahmen aus der Studie haben aufgrund der Organisation des Bereichs 
Arbeitsmarkt und der daraus entstehenden Kompetenzen Empfehlungscharakter. Die Ent-
scheidungen über eine mögliche Umsetzung einzelner Themen werden in den einzelnen RAV 
oder in der Bereichsleitung getroffen. 
Mit der Präsentationsrunde sind die RAV über die Studienresultate und Umsetzungsmöglich-
keiten informiert worden. Einzelne Themen der empfohlenen Massnahmen können nachge-
hend von den Regionen oder den einzelnen RAV in Form von Pilotprojekten umgesetzt und 
realisiert werden. Ob und in welcher Form solche Projekte angegangen werden, liegt in der 
Kompetenz der Bereichsleitung oder der einzelnen RAV. Falls bestimmte Massnahmen für 
den gesamten Kanton eingeführt werden sollen, wird dies durch den Amtschef in der Be-
reichsleitung entschieden werden.  
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Projekt ‚Überarbeitung der Wiedereingliederungsstrategie’ 
 
Zeitgleich mit dem Studienabschluss ‚Langzeitarbeitslosigkeit’ wurde eine Überarbeitung der 
Wiedereingliederungsstratgie (WES) in Form eines bereichsübergreifenden Projektes gestar-
tet. Dieses Projekt, welches die Strategie der Wiedereingliederung von Stellensuchenden im 
Kanton Zürich definiert, wurde vor ca. 7 Jahren entwickelt und wird nun kritisch analysiert 
und überarbeitet, dabei kann auch berücksichtigt werden, wie Menschen mit einem Risiko 
langzeitarbeitslos zu werden betreut werden. 
Dieses Projekt ist unabhängig von der AMOSA Studie lanciert worden und kann insofern als 
Glücksfall betrachtet werden, da einige Teilprojekte die Studienresultate mitberücksichtigen 
können.  
Folgende Teilprojekte werden in Unterarbeitsgruppen zu Handen der Projektleitung bearbei-
tet: 
 

• Prävention, Anmeldung, Infoveranstaltung und Erstgespräch 
• Stellensuche und Vermittlung 
• Datenmanagement (inkl. Kurzprofil und Wiedereingliederungsplan) 
• Analyseinstrumente (Strategiekurse, inkl. Standortbestimmung, Bewerbungstechnik 

und weitere Massnahmen inkl. IIZ-MAMAC) 
• Second opinon (PB Wechsel, Coaching, Intervision) 
• Aussteuerung, Beratung und Vermittlung von nichtanspruchsberechtigten STES 

 
Stand Umsetzung / Weiterer Fahrplan  
In einer Kaderklausur im Juni 2007 wurde der Stand der Teilprojekte vorgestellt und einer 
kritischen Würdigung unterzogen. Einige Themen (Prävention, Erstgespräch, Vermittlung, 
Strategiekurse, PB-Wechsel, Aussteuerung) sind mit der Problematik der Langzeitarbeitslo-
sigkeit verknüpft. Durch den Umsetzungskoordinator wurde vorgeschlagen, in den jeweiligen 
Teilprojekten einen Input zu liefern, damit das entsprechende Know-How bei allfälligen 
Überarbeitungen miteinbezogen wird.  
Der Projektplan sieht vor, dass dieses Projekt Ende Jahr abgeschlossen ist. Die Sensibilisie-
rung für das Thema Langzeitarbeitslosigkeit hat durch die anfängliche Informationskampag-
ne in den Regionen stattgefunden. Es liegt nun an der WES-Projektleitung, die Studienresul-
tate in die Überarbeitung miteinzubeziehen. 
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Berücksichtigen der Studienresultate für definierte AMM 
 
Der Kanton Zürich hat bereits spezifische Angebote für Personen im Risikobereich der Lang-
zeitarbeitslosigkeit.  

• 50+ ist ein persönlichkeitsorientierter Kurs für Stellensuchende im Alter über 50. Er 
beinhaltet nebst den allgemeinen Teilen der Bewerbungstechniken und der Standort-
bestimmung spezifische Kursinhalte für die Altersproblematik 

• JobIntensiv: Diese Kurse sind persönlichkeitsorientierte Angebote für Stellensuchende 
welche über 9 Monaten arbeitslos sind. 

• Deutschkurse mit arbeitsmarktlicher Förderung: Die Kombination von Deutsch lernen 
und angewandter Stellensuche soll gezielter angegangen werden. 

 
Diese Kurse wurden per 2006 öffentlich ausgeschrieben. Für die anstehende Ausschreibung, 
welche voraussichtlich per 2009 vorgenommen wird, können die Studienresultate beitragen 
um die Kurse gezielter auszurichten. Die Ausschreibungsunterlagen mit der Beschreibung der 
Anforderungen werden vermutlich gegen Ende 2007 erstellt.  
Da der Umsetzungskoordinator zugleich eine namhafte Verantwortung für die Ausschreibung 
übernehmen wird, ist der Einbezug der Studienresultate gesichert. 
Insbesondere in den obgenannten AMM kann das Thema Langzeitarbeitslosigkeit aufgrund 
der Studienresultate präziser behandelt werden. Z.B. sollen die Deutschkurse vermehrt auch 
arbeitsmarktorientierte Themen behandeln, der Spracherwerb soll also vermehrt mit der 
Stellensuche verknüpft werden. 
 
 




